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1.  Pflicht

Den Gemeinden obliegt die Pflicht, die Bestandteile der amtlichen Vermessung (AV)
durch eine eigene Dienststelle nachzuführen oder durch ein privates Ingenieur-
Geometerbüro nachführen zu lassen (§ 25 Abs. 2 KVAV).
Die Qualität eines Vermessungswerks hängt massgebend von der Vollständigkeit
und Aktualität der Daten ab. Dies kann am besten mit einem gut ausgebauten Mel-
dewesen und der Einführung von Ausführungsfristen sichergestellt werden.
Mit den Meldepflichten nach § 29 KVAV werden die Tatbestände der laufenden
Nachführung abgedeckt. Da die Grundeigentümerschaft erfahrungsgemäss der
Nachführung nicht die nötige Beachtung schenkt, wurden auch die involvierten Be-
hörden und Amtsstellen als meldepflichtig erklärt. Nach § 29 Abs. 3 hat das ARV
detaillierte Weisungen zur Regelung des Meldewesens zu erlassen.
§ 30 KVAV legt fest, dass Änderungen am Inhalt der amtlichen Vermessung in der
Regel innert eines Jahres seit deren Meldung nachzuführen sind.

2. Aufforderung

In vielen Sachbereichen basieren nachführungspflichtige Tatbestände auf ei-
ner behördlichen Bewilligung, Genehmigung oder Festsetzung. Die in der Ta-
belle gemäss Kolonne 3 aufgeführte Stelle wird mit dieser Weisung unabhän-
gig von der Meldepflicht der Grundeigentümer-/Bauherrschaft aufgefordert, im
Dispositiv ihres Beschlusses auf die Nachführungspflicht hinzuweisen und im
Verteiler neben der Stelle gemäss Kolonne 4 auch die Nachführungsstelle auf-
zuführen.

3. Tabelle und Beispiele

In der Tabelle auf den Seiten 4 - 6 sind aufgelistet:

Kolonne    Kolonnenüberschrift Beschreibung

1  § KVAV Verweis auf den massgebenden Para-
graphen der kantonalen Vermessungs-
verordnung.

2  Nachzuführende Änderungen Angabe der Tatbestände der laufen-
den Nachführung.

3  Hinweis im Beschluss
 auf Pflicht zur Nachführung

Stelle, welche den Hinweis auf die
Nachführungspflicht in das Dispositiv
ihres Beschlusses aufzunehmen hat.

4  Veranlassung Nachführung
 durch

Stelle, welche der Nachführungsstelle
den Auftrag zur Nachführung erteilt
bzw. die Nachführungsstelle über die
nachzuführende Änderung informiert.

5  Kostenträger Nachführung Stelle, welche die Kosten für die Nach-
führung trägt.
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Beispiele für nachzuführende Änderungen und für Hinweis im Dispositiv des Be-
schlusses:

• Nachführungspflichtige Baute und Anlage: Hinweis im Dispositiv der Baubewilli-
gung der zuständigen Behörde:
„Nach Bauvollendung sind die neuen Gebäude von der Nachführungsstelle in
der amtlichen Vermessung nachzuführen. Gleichzeitig wird die Vermarkung der
Baugrundstücke überprüft und allenfalls wiederhergestellt. Die Kosten sind ge-
mäss § 39 der Verordnung über die amtliche Vermessung vom 17. Dezember
1997 von der Grundeigentümerschaft zu tragen.
Mitteilung an: Grundeigentümerschaft. Nachführungsstelle (Ingenieur- und Ver-
messungsbüro YZ). Baukommission Gemeinde XY.“

• Aufhebung und Neufestsetzung von Verkehrsbaulinien: Hinweis im Genehmi-
gungsdispositiv:
„ Die Gemeinde XY wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft die Baulinien in
der amtlichen Vermessung nachzuführen.
Mitteilung an: Gemeinderat XY. Nachführungsstelle (Ingenieur- und Vermes-
sungsbüro YZ). Tiefbauamt.“

• Waldgrenzen: Hinweis im Dispositiv des Beschlusses des Regierungsrates:
„Die Gemeinde XY wird eingeladen, die Waldgrenzen in den kommunalen Nut-
zungsplan zu übertragen und in der amtlichen Vermessung nachzuführen.
Mitteilung an: Gemeinderat XY. BUWAL, Eidg. Forstdirektion, 3003 Bern. Pro
Natura, Wartenbergstr. 22, 4052 Basel. Schweizer Heimatschutz, Postfach, 8032
Zürich. Nachführungsstelle (Ingenieur- und Vermessungsbüro YZ). Baudirektion
und Volkswirtschaftsdirektion.“

• Revision der kommunalen Nutzungsplanung: Hinweis im Genehmigungsdisposi-
tiv:
„Die Gemeinde XY wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft die neuen Zo-
nengrenzen in der amtlichen Vermessung nachzuführen.
Mitteilung an: Gemeinderat XY. Nachführungsstelle (Ingenieur- und Vermes-
sungsbüro YZ). Kanzlei der Baurekurskommissionen. Verwaltungsgericht. Tief-
bauamt und Amt für Raumordnung und Vermessung.“
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